
Inklusion im SGB VIII / § 10a SGB VIII Beratung / 
Verfahrenslotse

Impulsreferat im Rahmen des Fachtags/Symposium am 23.8.2023 anlässlich der 

Veranstaltung „25 Jahre Jugendamt Gummersbach“ in Gummersbach

Prof. Dr. Rolf Jox



Prof. Dr. Jox

Inklusion im SGB VIII / § 10a SGB VIII Beratung / Verfahrenslotse

2

Vorbemerkungen:

1. Anlass für das Thema des Impulsreferates sind die entsprechenden Änderungen vor allem im SGB 

VIII durch das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 

– KJSG) vom 3. Juni 2021, BGBl. I, 1444. Berücksichtigt wurden dabei Anforderungen an eine inklusive 

Gesellschaft, an ein inklusives Sozialleistungssystem, bereits grundgelegt in der UN-Behindertenrechts-

konvention.

2. Die Ausrichtung des SGB VIII war bereits vor dem KJSG hinsichtlich der Grundsätze und seiner 

Zielrichtung inklusiv (So auch der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum KJSG, BT-Drs. 19/2607 

Seite 3). Insofern handelt es sich zwar um neue, von der Jugendhilfepraxis zu beachtenden und 

umzusetzende Regelungen, die aber überwiegend im Kern keine völlig neuen, überraschenden Inhalte  

eingeführt haben.
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Umsetzung der Neuregelungen im KJSG in 3 Stufen:
1. Stufe: Verbesserungen der Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe – Beispiele:
§ 1 SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
…
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
…
2. jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie 
betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft 
teilhaben zu können, …

§ 7 Begriffsbestimmungen
(1) …
(2) Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und junge Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Buches sind 
Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit 
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der 
Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Kinder, Jugendliche, junge 
Volljährige und junge Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.
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§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
…
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist 
sicherzustellen, dass
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes 

oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, 

soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fach-
kraft zu regeln, die insbesondere auch den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen Rechnung tragen. Daneben ist in die Vereinbarungen insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass 
die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese 
für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.

§ 8b Abs. 3 SGB VIII Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen
…
(3) Bei der fachlichen Beratung nach den Absätzen 1 und 2 wird den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung getragen.
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§ 9 SGB VIII Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von jungen Menschen
Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind
…
(4) die gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen mit und ohne Behinderungen umzusetzen und vorhandene 
Barrieren abzubauen.

§ 11 SGB VIII Jugendarbeit
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung 
zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, 
sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen 
und hinführen. Dabei sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen 
sichergestellt werden.
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§ 22 SGB VIII Grundsätze der Förderung
…
(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
    fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und familiäre Pflege besser miteinander vereinbaren zu 
    können.
Hierzu sollen sie die Erziehungsberechtigten einbeziehen und mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und anderen 
Personen, Diensten oder Einrichtungen, die bei der Leistungserbringung für das Kind tätig werden, zusammenarbeiten. 
Sofern Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden, arbeiten die Tageseinrichtungen für Kinder und 
Kindertagespflege und der Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit anderen beteiligten Rehabilitationsträgern zusammen.

§ 22a SGB VIII Förderung in Tageseinrichtungen
…
(4) Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne Behinderungen sollen gemeinsam gefördert werden. Die besonderen 
Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Kindern, die von Behinderung bedroht sind, sind zu berücksichtigen.
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§ 36b SGB VIII Zusammenarbeit beim Zuständigkeitsübergang
(1) Zur Sicherstellung von Kontinuität und Bedarfsgerechtigkeit der Leistungsgewährung sind von den zuständigen 
öffentlichen Stellen, insbesondere von Sozialleistungsträgern oder Rehabilitationsträgern rechtzeitig im Rahmen des 
Hilfeplans Vereinbarungen zur Durchführung des Zuständigkeitsübergangs zu treffen. Im Rahmen der Beratungen zum 
Zuständigkeitsübergang prüfen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die andere öffentliche Stelle, insbesondere der 
andere Sozialleistungsträger oder Rehabilitationsträger gemeinsam, welche Leistung nach dem Zuständigkeitsübergang 
dem Bedarf des jungen Menschen entspricht.
(2) Abweichend von Absatz 1 werden bei einem Zuständigkeitsübergang vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf einen 
Träger der Eingliederungshilfe rechtzeitig im Rahmen eines Teilhabeplanverfahrens nach § 19 des Neunten Buches die 
Voraussetzungen für die Sicherstellung einer nahtlosen und bedarfsgerechten Leistungsgewährung nach dem 
Zuständigkeitsübergang geklärt. Die Teilhabeplanung ist frühzeitig, in der Regel ein Jahr vor dem voraussichtlichen 
Zuständigkeitswechsel, vom Träger der Jugendhilfe einzuleiten. Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten oder seines 
Personensorgeberechtigten ist eine Teilhabeplankonferenz nach § 20 des Neunten Buches durchzuführen. Stellt der 
beteiligte Träger der Eingliederungshilfe fest, dass seine Zuständigkeit sowie die Leistungsberechtigung absehbar 
gegeben sind, soll er entsprechend § 19 Absatz 5 des Neunten Buches die Teilhabeplanung vom Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe übernehmen. Dies beinhaltet gemäß § 21 des Neunten Buches auch die Durchführung des Verfahrens zur 
Gesamtplanung nach den §§ 117 bis 122 des Neunten Buches.

7



Prof. Dr. Jox

Inklusion im SGB VIII / § 10a SGB VIII Beratung / Verfahrenslotse

§ 77 SGB VIII Vereinbarungen über Kostenübernahme und Qualitätsentwicklung bei ambulanten 
Leistungen
(1) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, so sind Vereinbarungen 
über die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme sowie über Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung, über Grundsätze 
und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung und über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung 
zwischen der öffentlichen und der freien Jugendhilfe anzustreben. Zu den Grundsätzen und Maßstäben für die Bewertung 
der Qualität der Leistung nach Satz 1 zählen auch Qualitätsmerkmale für die inklusive Ausrichtung der 
Aufgabenwahrnehmung und die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen. 
Das Nähere regelt das Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben unberührt.
(2) …

§ 78b SGB VIII Voraussetzungen für die Übernahme des Leistungsentgelts
(1) Wird die Leistung ganz oder teilweise in einer Einrichtung erbracht, so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur 
Übernahme des Entgelts gegenüber dem Leistungsberechtigten verpflichtet, wenn mit dem Träger der Einrichtung oder 
seinem Verband Vereinbarungen über
1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote (Leistungsvereinbarung),
2. differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und die betriebsnotwendigen Investitionen (Entgeltvereinbarung) und
3. Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie über geeignete Maßnahmen zu 
ihrer Gewährleistung (Qualitätsentwicklungsvereinbarung) abgeschlossen worden sind; dazu zählen auch die 
Qualitätsmerkmale nach § 79a Satz 2. 
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§ 79a SGB VIII Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe
Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu erfüllen, haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung für
die Gewährung und Erbringung von Leistungen,
die Erfüllung anderer Aufgaben,
den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a,
die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die inklusive 
Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen Menschen mit 
Behinderungen sowie die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und in Familienpflege und 
ihren Schutz vor Gewalt. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich dabei an den fachlichen Empfehlungen 
der nach § 85 Absatz 2 zuständigen Behörden und an bereits angewandten Grundsätzen und Maßstäben für die 
Bewertung der Qualität sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung.

§ 80 SGB VIII Jugendhilfeplanung
(1) …
(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere
1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können,
2. ein möglichst wirksames, vielfältiges, inklusives und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen 
    gewährleistet ist,
3. ein dem nach Absatz 1 Nummer 2 ermittelten Bedarf entsprechendes Zusammenwirken der Angebote von Jugendhilfe-
    leistungen in den Lebens- und Wohnbereichen von jungen Menschen und Familien sichergestellt ist,
4. junge Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte junge Menschen mit jungen Menschen ohne
    Behinderung gemeinsam unter Berücksichtigung spezifischer Bedarfslagen gefördert werden können,
5. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders gefördert werden,
6. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren können.
…
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§ 10a SGB VIII Beratung
(1) Zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach diesem Buch werden junge Menschen, Mütter, Väter, Personensorge und 
Erziehungsberechtigte, die leistungsberechtigt sind oder Leistungen nach § 2 Absatz 2 erhalten sollen, in einer für sie 
verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form, auf ihren Wunsch auch im Beisein einer Person ihres 
Vertrauens, beraten.
(2) Die Beratung umfasst insbesondere
1. die Familiensituation oder die persönliche Situation des jungen Menschen, Bedarfe, vorhandene Ressourcen sowie 
    mögliche Hilfen,
2. die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem,
3. die Leistungen anderer Leistungsträger,
4. mögliche Auswirkungen und Folgen einer Hilfe,
5. die Verwaltungsabläufe,
6. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf Möglichkeiten zur 
    Leistungserbringung,
7. Hinweise auf andere Beratungsangebote im Sozialraum.
Soweit erforderlich, gehört zur Beratung auch Hilfe bei der Antragstellung, bei der Klärung weiterer zuständiger 
Leistungsträger, bei der Inanspruchnahme von Leistungen sowie bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten.
(3) Bei minderjährigen Leistungsberechtigten nach § 99 des Neunten Buches nimmt der Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe mit Zustimmung des Personensorgeberechtigten am Gesamtplanverfahren nach § 117 Absatz 6 des Neunten Buches 
beratend teil.
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§ 117 SGB IX Gesamtplanverfahren
(1) Das Gesamtplanverfahren ist nach folgenden Maßstäben durchzuführen:
1. Beteiligung des Leistungsberechtigten in allen Verfahrensschritten, beginnend mit der Beratung,
2. Dokumentation der Wünsche des Leistungsberechtigten zu Ziel und Art der Leistungen,
3. Beachtung der Kriterien

a) transparent,
b) trägerübergreifend,
c) interdisziplinär,
d) konsensorientiert,
e) individuell,
f) lebensweltbezogen,
g) sozialraumorientiert und
h) zielorientiert,

4. Ermittlung des individuellen Bedarfes,
5. Durchführung einer Gesamtplankonferenz,
6. Abstimmung der Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer in einer Gesamtplankonferenz unter Beteiligung betroffener
    Leistungsträger.
…
(6) Bei minderjährigen Leistungsberechtigten wird der nach § 86 des Achten Buches zuständige örtliche Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe vom Träger der Eingliederungshilfe mit Zustimmung des Personensorgeberechtigten informiert 
und nimmt am Gesamtplanverfahren beratend teil, soweit dies zur Feststellung der Leistungen der Eingliederungshilfe 
nach den Kapiteln 3 bis 6 erforderlich ist. Hiervon kann in begründeten Ausnahmefällen abgesehen werden, insbesondere, 
wenn durch die Teilnahme des zuständigen örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe das Gesamtplanverfahren 
verzögert würde. 11



Prof. Dr. Jox

Inklusion im SGB VIII / § 10a SGB VIII Beratung / Verfahrenslotse

Aufgekommene Fragen:

1. Verhältnis der Vorschrift des § 10a SGB VIII zu den übrigen Vorschriften im SGB VIII, die Beratung 
vorsehen (z.B. §§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2; 17, 18 SGB VIII)? 

Vgl. dazu BeckOGK Schweigler, SGB VIII § 10a Rn. 12: § 10a SGB VIII betrifft eine eigenständige 
Beratungspflicht des Jugendamtes, ist denjenigen Beratungsverpflichtungen, die selbst Sozialleistungen 
nach dem SGB VIII sind, vorgelagert; Überschneidungen sind möglich – vgl. insbesondere § 8 Abs. 3 
SGB VIII.

2.    Verhältnis zu Beratungspflichten anderer Sozialleistungsträger: u.a. zur (allgemeinen) Beratungs- 
und Auskunftspflicht nach §§ 14, 15 SGB I, speziell zu § 106 SGB IX, zu § 14 Abs. 2 SGB II sowie 
zu § 11 SGB XII?

Gesetzesentwurf zum KJSG: Konkretisierung von §§ 14, 15 SGB I; gesetzliche Beratungsverpflich-
tungen anderer Träger bleiben unberührt (BT-Drs. 19/26107, S. 77). 
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§ 106 SGB IX Beratung und Unterstützung
(1) Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Teils werden die Leistungsberechtigten, auf ihren Wunsch auch im Beisein einer Person ihres 
Vertrauens, vom Träger der Eingliederungshilfe beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Die Beratung erfolgt in einer für den 
Leistungsberechtigten wahrnehmbaren Form.

(2) Die Beratung umfasst insbesondere
1. die persönliche Situation des Leistungsberechtigten, den Bedarf, die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der 

Selbsthilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft einschließlich eines gesellschaftlichen Engagements,
2. die Leistungen der Eingliederungshilfe einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem,
3. die Leistungen anderer Leistungsträger,
4. die Verwaltungsabläufe,
5. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf Möglichkeiten zur Leistungserbringung,
6. Hinweise auf andere Beratungsangebote im Sozialraum,
7. eine gebotene Budgetberatung.

(3) Die Unterstützung umfasst insbesondere
1. Hilfe bei der Antragstellung,
2. Hilfe bei der Klärung weiterer zuständiger Leistungsträger,
3. das Hinwirken auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen der anderen Leistungsträger,
4. Hilfe bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten,
5. Hilfe bei der Inanspruchnahme von Leistungen,
6. die Vorbereitung von Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft einschließlich des
gesellschaftlichen Engagements,
7. die Vorbereitung von Kontakten und Begleitung zu Leistungsanbietern und anderen Hilfemöglichkeiten,
8. Hilfe bei der Entscheidung über Leistungserbringer sowie bei der Aushandlung und dem Abschluss von Verträgen mit 

Leistungserbringern sowie
9. Hilfe bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus der Zielvereinbarung und dem Bewilligungsbescheid.

(4) Die Leistungsberechtigten sind hinzuweisen auf die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung nach § 32 auf die Beratung und 
Unterstützung von Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege sowie von Angehörigen der rechtsberatenden Berufe und von 
sonstigen Stellen. 13
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2. Stufe: Ab dem 1.1.2024 (Außerkrafttreten am 1.1.2028)
§ 10b SGB VIII Verfahrenslotse
(1) Junge Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe wegen einer Behinderung oder wegen einer 
drohenden Behinderung geltend machen oder bei denen solche Leistungsansprüche in Betracht 
kommen, sowie ihre Mütter, Väter, Personensorge- und Erziehungsberechtigten haben bei der 
Antragstellung, Verfolgung und Wahrnehmung dieser Leistungen Anspruch auf Unterstützung und 
Begleitung durch einen Verfahrenslotsen. Der Verfahrenslotse soll die Leistungsberechtigten bei der 
Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen sowie 
auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwirken. Diese Leistung wird durch den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe erbracht.
(2) Der Verfahrenslotse unterstützt den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der  Zusammen-
führung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen in dessen Zuständigkeit. Hierzu 
berichtet er gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe halbjährlich insbesondere über 
Erfahrungen der strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, 
insbesondere mit anderen Rehabilitationsträgern.
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Aufgekommene Fragen:
1. Rolle/Aufgabe des Verfahrenslotsen?
Einerseits (§ 10b Abs. 1 SGB VIII) : Vgl. die Ausführungen im Entwurf der BReg zum KJSG (BT-Drs. 19/26107, S. 79 f.):
„Der Verfahrenslotse ist in Abgrenzung zu Beratungsangeboten anderer Sozialleistungssysteme explizit auf die 
Perspektive der Bedarfslagen von Kindern und Jugendlichen spezialisiert. Inhaltlich unterscheidet er sich somit von 
bestehenden Angeboten durch die spezifische Ausrichtung auf die Adressatengruppe „junge Menschen mit Behinderungen 
und ihre Familien“. Zudem ist es die Aufgabe des Lotsen, diese Adressatengruppe durch das gesamte Verfahren – vom 
Antrag bis zum Abschluss der Leistungsgewährung – zu begleiten und damit eine zeitnahe und auf den individuellen 
Bedarf abgestimmte Leistungsgewährung zu begünstigen. Eine solche Begleitung ist bisher nicht vorgesehen. Der 
Verfahrenslotse wird auf Wunsch der Leistungsberechtigten tätig. Gesetzliche Beratungs- und Unterstützungspflichten der 
Sozialleistungsträger bleiben unberührt.“

Andererseits (§ 10b Abs. 2 SGB VIII): Entwurf der BReg zum KJSG, BT-Drs. 19/26107, S. 79:
„Überdies können der Bedarf an Unterstützung des Transformationsprozesses der öffentlichen Jugendhilfe miterfüllt und 
Wissenstransfer gewährleistet werden. Hierzu erstattet der Verfahrenslotse insbesondere dem örtlichen Träger der 
Jugendhilfe – etwa gegenüber dem Jugendhilfeausschuss – halbjährlich Bericht.“
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2. Können die beiden Rollen gesplittet werden?
Vgl. dazu Wiesner/Wapler/Wiesner, SGB VIII, § 10b Rn. 11: Der Gesetzgeber dürfte an ein Splitting nicht gedacht haben; 
da entsprechend der Gesetzesbegründung eine Fachkraft im Jugendamt tätig werden soll, die die fachlichen 
Kompetenzen auch im Hinblick auf die für 2028 geplante Umsetzung der inklusiven Lösung aufweisen/erwerben soll, 
erscheint eine Zuordnung (auch) auch der Aufgabe nach Abs. 2 zum Jugendamt geboten.

3. Kann der Verfahrenslotse von einem freien Träger der Jugendhilfe gestellt werden?
Dies wird man mit Blick auf das Ziel des Gesetzgebers, die Umsetzung der inklusiven Lösung vorzubereiten, verneinen 
müssen.

4. Verhältnis von § 10b SGB VIII zu § 10a SGB VIII?
Vgl. dazu den Gesetzesentwurf der BReg., BT-Drs. 19/26107, S. 79: Der Beratungsanspruch nach § 10a SGB VIII wird 
durch den Anspruch auf einen Verfahrenslotsen erweitert.
Vgl. auch Kepert, Jan, Verfahrenslotse als „Anwalt light“ des jungen Menschen und Berater des Jugendamts, Jamt 2023, 
316: Die Beratungstätigkeit durch den Verfahrenslotsen ist von der Beratungstätigkeit nach § 10a SGB VIII zu trennen.

5. Verhältnis von § 10b SGB VIII zu § 32 SGB IX (EUTB)?
Beide Angebote werden parallel im Einsatz sein, vgl. Ehlers, Sarah, Rechtliche Konzeptionen von Verfahrenslotsen (§ 10b 
SGB VII und EUTB® (§ 32 SGB IX).
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Inklusion im SGB VIII / § 10a SGB VIII Beratung / Verfahrenslotse

3. Stufe: Ab dem 1.1.2028: Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder

§ 10 SGB VIII Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen
…
(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Neunten Buch vor. Leistungen nach 
diesem Buch für junge Menschen mit seelischer Behinderung oder einer drohenden seelischen 
Behinderung werden auch für junge Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder mit 
einer drohenden körperlichen oder geistigen Behinderung vorrangig vom Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe gewährt. Das Nähere über
1. den leistungsberechtigten Personenkreis,
2. Art und Umfang der Leistung,
3. die Kostenbeteiligung und
4. das Verfahren
bestimmt ein Bundesgesetz auf Grundlage einer prospektiven Gesetzesevaluation.

Gemäß § 107 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII muss das Bundesgesetz bis zum 1.1.2027 verkündet sein.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Dr. Rolf Jox,
Deutsches Institut für Sucht- und Präventionsforschung  
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen  
Wörthstraße 10
D-50668 Köln
Tel.: 0049 (0) 221-7757-159
Fax: 0049 (0) 221-7757-180
E-Mail: r.jox@katho-nrw.de
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